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bunbenen ©rftetlung neuer Vrüden pfianbegefommen.
Sie beiben Regierungen haben 6efc£)Ioffen, brei Vrüden pr
Sluifübrung bringen p laffen, unb jmar bie erfie am
untern ©nbe bei Surcbftiçbi, bie jmeite groifctjen SSSib®

nau unb «©djmitter, bie brüte, etroaë fdjmäler profitierte
Vrüde an ber ©renp bes Sorfgebietei. Sie befmitioe
Regelung ber ißlabfrage fall nodj nähern Unterbanb®
lungen mit ben ©emeütben oorbebalten fein.

Stöbrucf) einei fmufei. Sai ffaus bei Dberft
fjaufet an ber Vlumenbergftraffe in ©t. ©allen muff
infolge bei barunter tjinfütjrenben Rofenbergtunneli ab®

gebrochen roerben.

Vtüdenbau in Saufenöurg. Sie Vorarbeiten pm
Mcfenbau finb im oollen ©ange. Sluf babifdjer ©eite,
unmittelbar nor ben Renflera bei ©aftljaufeê pm
„Saufen" mürbe biefer Sage ein mächtiges, roo|l 15 m
|obei Valfengerüft erftellt, beffen Vau bei ben äufferft
hefdjränKen Raumoerbättniffen ber biesfeitigen Vrüden®
auimünbung ebenfo fc|roierig ali intereffant mar. Sai
©erüft bient pr ©inrid)tung einer ©d)mebebabn über
ben Rljein. Ser 2lbbrucE) bei ber neuen Vütcfe pm
Dpfer fatlenben ©tabtbaufei auf ©cbmeijerfeite mirb
nicht oor bem näcbften pübfabr erfolgen. Ser fdjmeij.
3otfoermaltung, bie im ©tabtlfaufe untergebracht ift,
finb bie Sofale auf 1. Stpril 1911 gefünbigt, auf meieren
®ag audj bie Sanbjägerftation aui bem ffaufe nerlegt
mirb,

föofferoerforgung in Rotljrift (Rargau). Sie aui®
gebebnte ©emeinbe Rothrift fteft pr $eit nor einer £)oc£)=

tüchtigen page, bereu ptedmäfiige Söfung für bie ge=
bei|,li^e ©ntmiülung unferes ©emeinbemefen non nicÇt
geringer Vebeutung ift. Sie ©infüEjruttg einer öffentlichen
SBaffernerforgung ift ein oolfiroirtfcbaftlicbei Unternehmen
unb mirb ber ©ntfetjeib hierüber balb gefällt roerben
müffen.

SSafferoerforgung ©c^öftlanö (rdm.-ßorr.). .per
ftubiert man gegenmärtig eifrig unb grünblich bie page
ber ©rftellung einer SBafferoerforgung, für melüje Quellen
mit 400 SRinutenlitern pr Verfügung ftetjen.

Sdiulbausbauplag in Vaben. Viel ßopfterbrecbeni
töädit in Vaben ben Velprben bai Ruffinben eines
geeigneten Ißlabei für ein neuei ©ehmbarfcbulhaui. Sie
S^ulpuêbaufommiffion liât ber Reibe nach nicht weniger
ali 18 fJ3tät)e burd) Rugenfcbein, Vermeffung ec. auf
pe Signung geprüft. Sie ©rofjpbl berfelben fällt
gegenüber ben gefet)licben Rnforberungen an ©dfulhaui®
Pl% unb angefi^ts ber ©pe^iatbetürfniffe nacb 2lnfid)t
ber tommiffion aufer Vetracbt. Um eine faebmännifebe
Beurteilung ber Eßtätje p erhalten, menbet fid) bie
©cf)ulbau§bau!ommiffion an fämtlidje hieftgen 9lrd)ite!ten,
Wie aud) an auimärtige, barunter an bie Herren
Bribler & Völfi in SBinterbur mit bem ©efud), ihr beim
Sueben einei geeigneten @cbulbauibauplat)ei bebülflid)
5« fein.

Steuer £antye«$)ltnî>et*
prma Sent) pli, Sampenfabri!, Sotbringer®

IMfe 165, Vafel, bat ben RHeinoerïauf bei bureb

pR. ®. 3JI. 367458 unb in ber @d)meij burd) Rr. 16949
Äugten unb non ihr unter bem Ramen „©ulinan®
Winber" in ben Verïebr gebrachten ffplinberi für
uosmoâ Runbbrenner in ben ©röffen non 6'" bii 16"'

Il ffabre übernommen, Ser 3ptinber geichnet
M burd) befonber§ b^üe Sid)tmirîung au§; er ergiebt

'P geringftem Vetroleumnerbraucb eine reinroeifp glän=
l^ube pamme. Räbere eingaben hierüber enthält ein non,

®r Pbgfüalif(b=ted)nifdjen Slnftalt in t£l)arIotteriburg au§»

gefteHter ^rüfung§fd)ein, aud) auf ©runb eigener prat
tifcher (Erprobung tonnen mir biefe Satfa^e betätigen.
Sap treten noch SSegfall be§ leichten 3^fpmngen§ an
ber in ber Regel fo empfindlichen tuiffftelle unb grofe
®iberftanblfäbigt'eit gegen Vrucb- Siefe Stabilität mirb
baburdj erreicht, baf ber ffglinber um oberen ©nbe mit
einer Keinen 2lu§baud)uttg nerfeben unb uhten, unter®
halb be§ Sütiffo glodenförmig geftaltet ift, fo baf ber
Uebergang be§ unteren Seil§ pm tniff nur allmäblid)
erfolgt unb ein Springen im ßniff befeitigt mirb. Sur^
bie obere Keine 9tu§baud)ung unb eine roeitere unten,
unterhalb ber ©lodenform befinblidfe, mirb bie gröfere
9öiberftanb§fäbigleit gegen Vrud) im allgemeinen, nament=
lid) aber bei bem ©ebräud) im §au§balt herbeigeführt,

ba ba§ Slnftofen ober 2lnfd)lagen an ben befonberê emp®

finblidjen Ränbern be§ pftrtberë cerbütet mirb, Veim
Slnpnben ber Sampe ift barauf p achten, bafs bie pamme
pnädhft nur bi§ an ben llniff gebt, man muf fie in
biefer Sage eine furje ffeü lang laffen unb i'antt bann
allmählich bie gemünfdjte ftarïe Sichtentmidtüng herbei®

führen, fjn ïurgen SSorten pfammengefaft finb bie §aupt=
oorteile beê ©uiinan»f3t)^nberê folgenbe;

1. Vebeutenb beûere Sidflcniroidlung!
2. SBegfall bei leichten .gerfpringenê im Äniff bei ^linberi
3. ©röfte SBieberftanbsfäbigfeit gegen Vrud) infolge ber

neuen eigenartigen fform bei plücberi j

Umcbieâeues.
Sai ©diaffljaitfer ©tabtbilb nor Vunbeigerid)t.

Sie gmeite Abteilung bei Vunbesgericbti bat am 14. Sej.
einen @ntfd)eib gefällt, non roelchem bie Anhänger ber
^eimatfebuhbemegung mit Vefriebigung nernebmen mer®
ben. Ser fjauibeftber @. in ©d)affbaufen nerlangte näm®

lieb bie Veroilligung pm Vau einer Villa auf feiner an
ben SRunot angrenjenben Siegenf'dhaft. Surd) bie 21ui=

fübrung bei Vrojeftei märe jroeifelloS bai altertümliche,
bi§ jel3t forgfältig gefebonte ©tabtbilb in bebauerlidjer
SKeife beeinträchtigt morben. Siefenigen, roelcbe bai ehr®

mürbige Vaumerf nicht nerunftaltet fe£)en mochten, er®

hoben benn aud) ©infprud) gegen bai ißrofeft, muften
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bundenen Erstellung neuer Brücken zustandegekommen.
Die beiden Regierungen haben beschlossen, drei Brücken zur
Ausführung bringen zu lassen, und zwar die erste am
untern Ende des Durchstichs, die zweite zwischen Wid-
nau und.Schmitter, die dritte, etwas schmäler projektierte
Brücke an der Grenze des Torfgebietes. Die definitive
Regelung der Platzfrage soll noch nähern Unterhand-
lungen mit den Gemeinden vorbehalten sein.

Abbruch eines Hauses. Das Haus des Oberst
Hauser an der Blumenbergstraße in St. Gallen muß
infolge des darunter hinführenden Rosenbergtunnels ab-
gebrochen werden.

Brückenbau in Laufenvurg. Die Vorarbeiten zum
Brückenbau sind im vollen Gange. Auf badischer Seite,
unmittelbar vor den Fenstern des Gasthauses zum
„Laufen" wurde dieser Tage ein mächtiges, wohl 15 m
hohes Balkengerüst erstellt, dessen Bau bei den äußerst
beschränkten Raumverhältnissen der diesseitigen Brücken-
ausmündung ebenso schwierig als interessant war. Das
Gerüst dient zur Einrichtung einer Schwebebahn über
den Rhein. Der Abbruch des der neuen Brücke zum
Opfer fallenden Stadthauses auf Schweizerseite wird
nicht vor dem nächsten Frühjahr erfolgen. Der schweiz.
Zollverwaltung, die im Stadthause untergebracht ist,
sind die Lokale auf 1. April 1911 gekündigt, auf welchen
Tag auch die Landjägerstation aus dem Hause verlegt
wird.

Wasserversorgung in Rothrist (Aargau). Die aus-
gedehnte Gemeinde Rothrist steht zur Zeit vor einer hoch-
wichtigen Frage, deren zweckmäßige Lösung für die ge-
deihliche Entwicklung unseres Gemeindewesen von nicht
geringer Bedeutung ist. Die Einführung einer öffentlichen
Wasserversorgung ist ein volkswirtschaftliches Unternehmen
und wird der Entscheid hierüber bald gefällt werden
müssen.

Wasserversorgung Schöftland (rà.-Korr.). Hier
studiert man gegenwärtig eifrig und gründlich die Frage
der Erstellung einer Wasserversorgung, für welche Quellen
mit 400 Minutenlitern zur Verfügung stehen.

Schulhausbauplatz in Baden. Viel Kopfzerbrechens
üiacht in Baden den Behörden das Auffinden eines
geeigneten Platzes für ein neues Sekundarschulhaus. Die
Schulhausbaukommission hat der Reihe nach nicht weniger
als 18 Plätze durch Augenschein, Vermessung ec. auf
ihre Eignung geprüft. Die Großzahl derselben fällt
gegenüber den gesetzlichen Anforderungen an Schulhaus-
Plätze und angesichts der Spezialbedürfniffe nach Ansicht
der Kommission außer Betracht. Um eine fachmännische
Beurteilung der Plätze zu erhalten, wendet sich die
Schulhausbaukommission an sämtliche hiesigen Architekten,
Mie auch an auswärtige, darunter an die Herren
Bridler à, Völki in Winterhur mit dem Gesuch, ihr beim
Suchen eines geeigneten Schulhausbauplatzes behülflich
M sein.

Neuer Lampenzylinder.
Die Firma Levy Fils, Lampenfabrik, Lothringer-

straße 165, Basel, hat den Alleinverkauf des durch
D. R. G. M. 367458 und in der Schweiz durch Nr. 16949
^schützten und von ihr unter dem Namen „Culinan-
Zhlinder" in den Verkehr gebrachten Zylinders für
îosinos Rundbrenner in den Größen von 6'" bis 16"'
N mehrere Jahre übernommen. Der Zylinder zeichnet
sich durch besonders helle Lichtwirkung aus; er ergiebt
M geringstem Petroleumverbrauch eine reinweiße glän-
Mde Flamme. Nähere Angaben hierüber enthält ein vonà physikalisch-technischen Anstalt in Charlottenburg aus-

gestellter Prüfungsfchein, auch auf Grund eigener prak-
tischer Erprobung können wir diese Tatsache bestätigen.
Dazu treten noch Wegfall des leichten Zerspringens an
der in der Regel so empfindlichen Kniffstelle und große
Widerstandsfähigkeit gegen Bruch. Diese Stabilität wird
dadurch erreicht, daß der Zylinder um oberen Ende mit
einer kleinen Ausbauchung versehen und uNten, unter-
halb des Kniffs glockenförmig gestaltet ist, so daß der
Uebergang des unteren Teils zum Kniff nur allmählich
erfolgt und ein Springen im Kniff beseitigt wird. Durch
die obere kleine Ausbauchung und eine weitere unten,
unterhalb der Glockenform befindliche, wird die größere
Widerstandsfähigkeit gegen Bruch im allgemeinen, nament-
lich aber bei dem Gebrauch im Haushalt herbeigeführt.

da das Anstoßen oder Anschlagen an den besonders emp-
findlichen Rändern des Zylinders verhütet wird. Beim
Anzünden der Lampe ist darauf zu achten, daß die Flamme
zunächst nur bis an den Kniff geht, man muß sie in
dieser Lage eine kurze Zeit lang lassen und kann dann
allmählich die gewünschte starke LichtentwicklüNg herbei-
führen. In kurzen Worten zusammengefaßt sind die Haupt-
vorteile des Culinan-Zyliyders folgende;

1. Bedeutend hellere Lichtentwicklung!
2. Wegfall des leichten Zerspringens im Kniff des Zy-

linders!
3. Größte Widerstandsfähigkeit gegen Bruch infolge der

neuen eigenartigen Form des Zylinders!

vmKieàî».
Das Schaffhaüser Stadtbild vor Bundesgericht.

Die zweite Abteilung des Bundesgerichts hat am 14. Dez.
einen Entscheid gefällt, von welchem die Anhänger der
Heimatschutzbewegung mit Befriedigung vernehmen wer-
den. Der Hausbesitzer E. in Schaffhausen verlangte näm-
lich die Bewilligung zum Bau einer Villa auf seiner an
den Munot angrenzenden Liegenschaft. Durch die Aus-
führung des Projektes wäre zweifellos das altertümliche,
bis jetzt sorgfältig geschonte Stadtbild in bedauerlicher
Weise beeinträchtigt worden. Diejenigen, welche das ehr-
würdige Bauwerk nicht verunstaltet sehen mochten, er-
hoben denn auch Einspruch gegen das Projekt, mußten
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